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RS OGH 1962/1/23 10Os7/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1962

Norm

StPO §119

Rechtssatz

Die Zugehörigkeit zum gleichen Beruf, den auch der Angeklagte ausübt, ist regelmäßig in der Natur des

Sachverständigenbeweises gelegen und erfüllt daher die Voraussetzungen des § 119 Abs 1 StPO nicht

(Sachverständiger ist ortsansässiger Teppichhändler - Angeklagter ist Wanderhändler).
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